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Zusammenfassung 

1. Vergrämung von Kormoranen 

Die Kormoranverordnung vom 20. Juli 2010 ermöglicht zum Schutz der natürlich vorkom-
menden Tierwelt und zur Abwendung erheblicher fischereiwirtschaftlicher Schäden für die 
Zeit vom 16. August bis 15. März außerhalb von Vogelschutzgebieten, Naturschutzgebie-
ten und einigen weiteren Gebieten Kormorane durch Abschuss zu töten. Die Anzahl erleg-
ter Kormorane ist über die jagdliche Streckenliste mit Angabe des Gewässers oder der 
Gewässerstrecke und des Erlegungsdatums zu erfassen. Die Daten aus der jagdlichen 
Streckenliste sind der Fischereiforschungsstelle (FFS) für die Berichterstellung zur Verfü-
gung zu stellen. 

Die höheren Naturschutzbehörden haben in Vogel- und in Naturschutzgebieten an insge-
samt zehn Gewässern zum Schutz von Fischbeständen Abschüsse für den Zeitraum vom 
16. August 2010 bis 15. März 2011 bzw. 15. April 2011 und in einer Teichanlage ganzjäh-
rig mit weitergehenden räumlichen und zeitlichen Einschränkungen erlaubt. 

In der Zeit vom 1. April 2010 bis 31. März 2011 (in Anlehnung an das Jagdjahr) wurden 
insgesamt 1859 Kormorane erlegt, davon 1355 an Fließgewässern, 402 an stehenden 
Gewässern und 102 an teichwirtschaftlichen Anlagen. Während der vorangegangenen 
Vergrämungsperioden lag die Anzahl erlegter Kormorane im Winter 2009/2010 bei 1631, 
2008/09 bei 1437 und 2007/08 bei 974. Damit setzte sich im vergangenen Winter die Zu-
nahme an geschossenen Kormoranen fort. 

 

2. Bestandsentwicklung des Kormorans 

In Baden-Württemberg nimmt die Zahl der brütenden Kormorane weiter zu, im Frühjahr 
2011 wurden 867 Brutpaare gezählt (LUBW 2011). Auch der Bestand an übersommern-
den Kormoranen ist angestiegen; er wurde für 2011 auf ca. 4800 Vögel geschätzt. Genaue 
Angaben über die Zahl der im Winter einfliegenden Vögel liegen nicht vor; sie wird auf 
rund 10.000 Individuen geschätzt. 

 

3. Entwicklung der Fischbestände 

An ausgewählten Probestellen werden von der FFS weiterhin, wie in den vergangenen 
Jahren, die Auswirkungen des Kormoraneinfalls auf Fischbestände untersucht. Die Ergeb-
nisse für den Zeitraum Herbst 2004 bis Frühjahr 2008 wurden in Dehus et al. (2008) aus-
führlich dargestellt. Einer Anregung der Arbeitsgruppe folgend, welche die Kormoranver-
ordnung begleitet, werden die Untersuchungsergebnisse an den Monitoringstellen jeweils 
aus mehreren Jahren zusammengefasst und voraussichtlich wieder im Kormoranbericht 
2012 dargestellt. 



3 

1 Vergrämung von Kormoranen 

1.1 Verordnung, Gemeinsame Hinweise zur Verordnung und Berichterstellung 

Die Landesregierung erließ am 20. Juli 2010 die sechste Verordnung zum Schutz der na-
türlich vorkommenden Tierwelt und zur Abwendung erheblicher fischereiwirtschaftlicher 
Schäden durch Kormorane (Kormoranverordnung - KorVO, Anh. 3a). Am 20. Oktober 
2010 erließen das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, das Ministerium für 
Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz und das Innenministerium „Gemein-
same Hinweise“ zur Kormoranverordnung sowie zum Begriff „Schutz der natürlich vor-
kommenden Tierwelt“ (Anh. 3b). 

Aufgrund der Verordnung dürfen außerhalb von Vogelschutzgebieten, Naturschutzgebie-
ten und einigen weiteren Gebieten in der Zeit vom 16. August bis zum 15. März Kormora-
ne geschossen werden. Die Abschüsse dienen der Vergrämung, um fischereiwirtschaftli-
che Schäden zu vermeiden und Fischbestände zu schützen. 

Der Jagdbezirk, das Erlegungsdatum, das Gewässer oder die Gewässerstrecke und die 
Anzahl der erlegten Kormorane werden im Rahmen der jagdlichen Streckenliste erfasst; 
diese Daten sind ebenfalls von den zuständigen Behörden der FFS zur Verfügung zu stel-
len. 

Die jährlichen Berichte zur Vergrämung von Kormoranen gemäß KorVO sind seit einigen 
Jahren weitgehend standardisiert. Mit der neuen KorVO ergaben sich allerdings Verände-
rungen, die zu einer Überarbeitung der bisherigen Vorlage geführt haben. Es werden nur 
Entscheidungen zum Abschuss in Schutzgebieten sowie die Anzahlen geschossener 
Kormorane genannt und besondere Ereignisse mitgeteilt. 

 

1.2 Ausnahmen und Befreiungen 

Höhere Naturschutzbehörden haben zum Schutz der natürlich vorkommenden Tierwelt 
bzw. zur Abwendung erheblicher fischereiwirtschaftlicher Schäden von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, Ausnahmen von dem Verbot des Abschusses in Schutzgebieten zu-
zulassen und teilweise mit mehreren Auflagen eine Genehmigung zum Abschuss von 
Kormoranen erteilt (Anh. 1, Tab. 1). Ferner wurde in einer Teichanlage ein ganzjähriger 
Abschuss zugelassen und die Erlaubnis mit entsprechenden Auflagen versehen. 

 

1.3 Anzahl erlegter Kormorane 

Im Zeitraum 1. April 2010 bis 31. März 2011 (in Anlehnung an das Jagdjahr) wurden ins-
gesamt 1859 Kormorane erlegt. 1355 Kormorane wurden an Fließgewässern, 402 an ste-
henden Gewässern und 102 an teichwirtschaftlichen Anlagen geschossen. Während der 
Vergrämungsperiode 2009/10 lag die Anzahl erlegter Kormorane bei 1631, 2008/2009 bei 
1437 und 2007/08 bei 974. 

Damit setzte sich im vergangenen Winter die Zunahme an geschossenen Kormoranen 
fort. Obwohl erstmals keine Gewässer zum Abschuss von Kormoranen mehr ausgewiesen 
werden mussten, fiel die Steigerung wie in den Jahren zuvor aus. 

Die Anzahl erlegter Kormorane ist im Anhang 2 in der Tabelle 1 für jeden Stadt- oder 
Landkreis aufgelistet. Gemäß KorVO sind von den Jagdausübungsberechtigten neben 
dem Jagdbezirk, dem Gewässer oder der Gewässerstrecke und der Anzahl erlegter Kor-
morane auch das Erlegungsdatum auf dem Einlageblatt zur jagdlichen Streckenliste einzu-
tragen. In der Regel wurden die Daten vollständig übermittelt, teilweise fehlte aber das 
Erlegungsdatum oder der genaue Ort. 
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Bereits in der Vergangenheit waren Jagdausübungsberechtigte teilweise mit massiven 
Protesten und Vorwürfen konfrontiert. Behörden hatten deshalb keine Daten über Ort und 
Zeitraum von Abschüssen mitgeteilt, damit für Dritte eine Zuordnung von Vergrämungsab-
schüssen zu Jagdbezirken nicht mehr möglich ist. In der Zwischenzeit ist bekannt gewor-
den, dass derartige Proteste zugenommen haben. Daher sind die genauen Abschussda-
ten mit den entsprechenden Angaben nicht mehr aufgelistet. Auf Anfrage können sie den 
Landesbehörden zur Verfügung gestellt werden. 

 

2 Bestandsentwicklung des Kormorans 

2.1 Europa und Deutschland 

Laut Kindermann (2008) liegt die Gesamtpopulation des Großen Kormorans 
(Phalacrocorax carbo) in Europa bei mindestens 1,7 bis 1,8 Mio. Vögel. Der Brutbestand 
in Europa (ohne Russland, Weißrussland, Moldawien und Ukraine) lag 2006 nach 
Angaben von Wetlands International (2008) bei 284.454 Brutpaaren. In Deutschland 
brüteten in den 1970er Jahren nur wenige Kormorane (rund 1000 Brutpaare), bis zum Jahr 
2009 gab es einen Anstieg auf rund 24.000 Brutpaare (Bundestags-Drucksache 17/980) 
und 2011 lag die Anzahl mit 19.300 Brutpaaren wieder etwas niedriger (Kieckbusch 2011). 

Eine sehr übersichtliche Darstellung der Bestandsentwicklung des Kormorans in Europa 
und in den einzelnen Ländern findet sich in Kohl (2010). 

 

2.2 Baden-Württemberg 

Für Baden-Württemberg ist aus früherer Zeit kein Brutvorkommen bekannt (Hölzinger 
1987). Die Gründung der ersten Brutkolonie erfolgte 1994 in Karlsruhe-Maxau am Rhein. 
Die Zahl der Brutpaare stieg kontinuierlich an: Waren es 1998 noch 118 Brutpaare, so lag 
die Zahl 2000 bei 215, 2004 bei 356 (Mahler 2007) und 2009, je nach Quelle, bei 550 (Bo-
schert & Mäck 2010) bzw. mindestens 600 Brutpaaren (Landtags-Drucksache 14/6089).  

Nach § 6 der KorVO hat die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
(LUBW) den Auftrag, die Entwicklung des Kormoranbestands in Baden-Württemberg zu 
beobachten. Mit der Brutbestandserfassung 2011 wurde die Ornithologische Gesellschaft 
Baden-Württemberg (OGBW) beauftragt. Die Zählungen fanden Anfang April und Ende 
April bzw. Anfang Mai statt und ergaben für 2011 einen Anstieg auf 867 Brutpaare, welche 
sich auf 14 Kolonien verteilten (LUBW 2011). Hinzu kamen weitere Brutkolonien in an-
grenzenden Ländern: drei Standorte im Elsass mit insgesamt 193 bzw. 141 Brutpaaren 
sowie jeweils ein Standort in der Pfalz mit 99 und in Hessen mit 108 Brutpaaren (LUBW 
2011). 

Die Zunahme an brütenden Kormoranen hat zur Folge, dass immer mehr Vögel in Baden-
Württemberg übersommern. Für 2011 kann diese Zahl nur geschätzt werden, da kein 
Sommervogelmonitoring durchgeführt wurde. Nach Suter (1993) lässt sich die Zahl an 
übersommernden Vögeln durch die Anzahl Brutvögel multipliziert mit dem Faktor 2,8 
näherungsweise errechnen. Somit lag die Zahl der übersommernden Kormorane bei ca. 
4800 Individuen. 

In Baden-Württemberg hat der Bestand an überwinternden Vögeln seit Mitte der 1980er 
Jahre zugenommen und wird derzeit auf rund 10.000 Individuen geschätzt (Landtags-
Drucksache 14/6089). Während sich die Brutstandorte entlang der großen Flusssysteme 
Rhein, Donau und Neckar sowie dem Bodensee befinden (LUBW 2011), sind im Winter 
die Schlaf- und Tagesruheplätze über ganz Baden-Württemberg verteilt. Dabei fallen in 
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den letzten Jahren ein früherer, verstärkter Zuzug im Herbst und ein längeres Verweilen 
der Vögel im Frühjahr auf (Baer & Berg 2008). 

Die Dynamik und vor allem die relativ genaue Zahl überwinternder Kormorane sind leider 
nach wie vor nicht bekannt. Auch im Winter 2011/2012 wird kein Monitoring der Bestände 
an Schlafplätzen durchgeführt. 

 

3 Entwicklung der Fischbestände 

Untersuchungen zu den Auswirkungen des Kormoraneinfalls auf Fischbestände werden 
von der FFS an wichtigen, ausgewählten Probestellen (Tab. 1) weitergeführt. Hierfür wer-
den Fischbestandsuntersuchungen an Gewässerabschnitten mit und ohne Prädation 
durch Kormorane durchgeführt. An einem kleinen Fließgewässer wurde untersucht, ob der 
Eintrag von Totholz Fische nachhaltig vor der Prädation durch Kormorane schützen kann. 

 

Tabelle 1: Befischungsstrecken und Untersuchungen im Zuge der Begleituntersuchungen 
zur Verordnung. 

Gewässer Untersuchung, Probestellen Befischung Zeitraum 

Lauchert Totholzprojekt Herbst und Frühjahr 2007-2009 

Restrhein Istein, Bad Bellingen, Griß-
heim 

Herbst und Frühjahr Fortlaufend 

Radolfzeller 
Aach 

Beuren, Hausen, Singen  Herbst und Frühjahr Fortlaufend 

Blau Ulm, Arnegg  Alle zwei Jahre 
Herbst und Frühjahr 

Winter 2009/10; 
Winter 2011/12 

Donau Riedlingen, Sigmaringen, Beu-
ron-St. Maurus  

Alle zwei Jahre 
Herbst und Frühjahr 

Winter 2009/10; 
Winter 2011/12 

 

Die Ergebnisse werden entsprechend einer Anregung der begleitenden Arbeitsgruppe aus 
mehreren Jahren zusammengefasst und diskutiert. In Dehus et al. (2008) wurden die Er-
gebnisse für den Zeitraum Herbst 2004 bis Frühjahr 2008 ausführlich dargestellt, über die 
Untersuchungsergebnisse von Herbst 2008 an wird voraussichtlich 2012 berichtet.  

Die Auswertung der letzten Periode (2004-2008) zeigte, dass in stark beflogenen Gewäs-
serstrecken teilweise ein hoher Anteil an verletzten Fischen gefunden wurde. Fischarten, 
die normalerweise eine Gewässerregion prägen, konnten in beflogenen Gewässerab-
schnitten im Vergleich zu unbeflogenen Abschnitten deutlich weniger oder fast überhaupt 
nicht nachgewiesen werden. Des weiteren führte intensiver Kormoranfraß zu einer Schä-
digung im Alters- und Längenklassenaufbau, also zum Fehlen solcher Fische, die vor der 
Reproduktion stehen. Aus diesen Ergebnissen kann geschlussfolgert werden, dass es bei 
länger anhaltendem Fraß durch Kormorane zu dauerhaften Schädigungen und zum Ver-
lust der fischereilichen Ertragsfähigkeit kommen kann. Wie u.a. die Untersuchung an der 
Lauchert gezeigt hat, hat die Strukturbeschaffenheit des Gewässers keinen direkten Ein-
fluss auf den Grad der Schädigung (Baer & Konrad 2010). Auch in gut strukturierten Ge-
wässern können starke Schäden auftreten. 

Einige Probestellen, an denen die Fischbestände im Rahmen der Verordnung untersucht 
wurden, sind ferner in das fischbezogene Mess- und Überwachungsnetz für die Europäi-
sche Wasserrahmenrichtlinie und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie eingebunden. 
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A2-1 

Anhang 2 

Tabelle 1: Anzahl der Vergrämungsabschüsse in den Land- und Stadtkreisen. 
 

 davon an 
 

Vergrämungs-
abschüsse Fließgewässern 

Stehenden 
Gewässern 

Teichwirtschaft-
lichen Anlagen 

RP Karlsruhe     
Calw 12 12   
Enzkreis 76 67 5 4 
Freudenstadt 13 13   
Karlsruhe 191 155 36  
Rastatt 27 20 7  
Rhein-Neckar-Kreis 7 7   
Stadtkreis Mannheim 3 3   
Stadtkreis Pforzheim 10 10   
Summe 339 287 48 4 

RP Stuttgart     
Esslingen 70 68 2  
Göppingen 13 13   
Heidenheim 16 14 2  
Heilbronn 91 86 5  
Hohenlohekreis 54 54   
Ludwigsburg  118 54 64  
Main-Tauber-Kreis 75 69 6  
Ostalbkreis 43 43   
Rems-Murr-Kreis 6 1 5  
Schwäbisch Hall 37 35 2  
Stadtkreis Stuttgart 12 12   
Summe 535 449 86  

RP Freiburg     
Breisgau-Hochschwarzwald 28 28   
Emmendingen 47 32 15  
Konstanz 130 30 100  
Lörrach 111 111   
Ortenaukreis 292 113 105 74 
Rottweil 40 23 2 15 
Schwarzwald-Baar-Kreis 3 3   
Waldshut 37 28  9 
Summe 688 368 222 98 

RP Tübingen     
Alb-Donau-Kreis 95 95   
Biberach 25 25   
Ravensburg 18 17 1  
Reutlingen 23 23   
Sigmaringen 75 75   
Tübingen 35 4 31  
Zollernalbkreis 5 5   
Stadtkreis Ulm 21 7 14  
 Summe 297 251 46  

Summe Baden-Württemberg 1859 1355 402 102 
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